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Meilen 0156-0032

3208. Bau- und Nivaulinien. A. Am 22. März 1968 er¬
suchte der Gemeinderat Meilen u  die  enehmigung seines
Beschlusses vom 11. Oktober 1966 betreffend die  estsetzun 
von Bau- und Niveaulinien an der Schwabachstrasse III. KL,
Abschnitt Seestrasse bis projektierte Ländischstrasse, am
Feldgüetliweg, Strasse III. KL, Abschnitt Bahnunterführun 
bis Schw bachstrasse, an der Höschstrasse, private Flu ¬
strasse, Abschnitt projektierte Rebbergstrasse bis Feldgüetli¬
we , sowie die Festsetzung von Bauiinien am Schönacher-
fussweg, p ivater Flurwe , Abschnitt Feldgüetliweg bis
projektierte Ländischstrasse. Gemäss de  Zeu nis des Be¬
zirksrates Meilen vom 19. März 1968 sind gegen den am 11.
November 1966 im kantonalen Amtsblatt veröffentlichten und
den betroffenen Grundei entümern schriftlich mitgeteilten
Beschluss keine Rekurse mehr anhängi .

B. 1. Die ca. 1,4 km lange Schwabachstrasse verbindet die
Seestrasse mit de  Plattenstrasse. Ihrer Bedeutung als Sa ¬
melstrasse entspricht der im ca. 300 m langen Teilstück von
der Seest asse bis zur projektierten Ländischstrasse festge¬
setzte Baulinienabstand von 24 m, der bei der Einmündung in
die Seestrasse bis auf 30   erweitert ist. Das Bedürfnis für
diese Ausweitun  er ibt sich aus dem Umstand, dass der
Anschluss an die Seestrasse grosszügi , mit entsprechenden
Verkehrsteilern, ausgestaltet werden muss. Im übrigen sind
die Baulinien bei den Einmündun en der Quartierstrassen so¬
wie beim Anschluss an die projektierte Ländischst asse, so¬
weit es die Verkehrsve hältnisse erforde n, abgeschrä t. Sie
sch Hessen an die mit Be chluss Nr. 1103/1961 genehmigten
Baulinien der zuletzt  enannten Strasse an. Der Anschluss an
die Baulinien der Seestrasse ist dagegen nicht möglich; er kann
erst mit der Neufestsetzung jener Baulinien vollzogen werden.

Die Niveaulinie weist eine Maximalsteigung von 12,5 %
auf. Sie ist durch die Bahnunterfüh un  im Hang ebiet be¬
din t und muss in Kauf  enommen werden.

2. Der Feld üetliweg und seine Fortsetzung, die Hösch¬
str sse, mit zusam en ca. 630 m Län e, verbinden die projek¬
tierte Rebber strasse mit der  chwabachstrasse oberhalb der
Bahnlinie. Der Bedeutun  dieser Sammelstrasse entspricht der
auf 23 m fest esetzte Baulinienabstand. Die Baulinien sind
bei der Ein ündung in die projektierte Rebber strasse, soweit
dies die Verkehrsverhältnisse erfordern, ab eschrägt und
.sch Hessen an die mit Beschluss Nr. 1103/1961 genehmi ten
B ulinien dieser Strasse  n. Wo die bahnseiti e Baulinie in
das Bahngebiet  eichen   rde, ist eine ideelle Baulinie im

inne von § 10 Absatz 1 des Baugesetzes festgesetzt.
Die Niveaulinie hat auf einem kurzen Teilstück  or de 

Einmündung in die Rebber strasse, bedin t durch die topo¬
raphischen Verhältnisse, eine Maximalsteigung von 9,4 %.

3. Der ca. 130   lange Schönacherfusswe  verbindet den
Feldgüetliwe  mit der projektierten Ländischstrasse. Der mit
15 m festgesetzte B ulinienabstand entspricht der Bedeutung
dieses Fu sweges. Beim Anschluss an die Ländischstrasse sin 



die mit Beschluss Nr. 1103/1961 gene migten Baulinien dieser
Strasse aufgehoben worden.

C. Die Vorl  e ist insbesonde e  e en der in diese  Ge¬
biet im Studium befindlichen privaten Qu rtierplanverfahren
notwendi . Sie gibt zu keinen weiteren Be erkun en Anlass
und kann genehmi t werden.

Auf Antra  der Baudirektion
beschliesst der B e   i e r u n   s r a t :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Meilen vom 11. Ok¬
tober 1966 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveau¬
linien an der Schwabachstrasse III. Kl., Abschnitt Seestrasse
bis projektierte Ländischstrasse, am Feld üutliwe ,
Strasse III. Kl., Abschnitt Bahnunterfüh ung bis Schwabach¬
strasse, an der Höschstrasse, private Flurstr sse, Abschnitt
projektierte Kebbergstrasse bis Feldgüetliwe , sowie die Fest¬
setzun  von Baulinien am Schönacherfusswe , privater Flur-
weg, Abschnitt Feldgüetliweg bis projektierte Ländisch¬
strasse, wird ge äss den ein ereichten Plänen  eneh i t.

II. Der Gemeinderat Meilen wird eingeladen, die vor¬
stehende Genehmi ung öffentlich bekanntzu eben.

III. Mitteilun  an den Gemeinderat Meilen unter Rück¬
sendun  je eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk
sowie von zwei ungültigen Planexemplaren, den Bezirksrat
Meilen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 15. Au ust 1968.

Vor dem R e  i erun gs r a t e ,

Der Staatsschreiber:


